
 

 
Weiterbildungsordnung 2020 – 6. Änderung  
Die Weiterbildungsordnung 2020 für die Ärztinnen und Ärzte des Saarlandes, welche zum 21.12.2021 
in Kraft getreten ist, wurde auf Beschluss der Vertreterversammlung vom 10.12.2025 geändert. 
Die Änderung wurde durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit mit Schreiben 
vom 15.12.2025 genehmigt.  
Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 27.01.2026 auf der Internetseite der Ärztekammer für das 
Saarland.  
Die Änderung der Weiterbildungsordnung tritt am Tag nach Ihrer amtlichen Verkündung in Kraft. 
  
Folgende Änderungen haben sich ergeben:  

 

1.  

 

 

Abschnitt A wird wie folgt geändert: 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  

 

 

§ 2a wird wie folgt geändert:    

aa) In Abs. 2 nach dem Wort „wobei“ die Wörter „unter Anleitung eines   

Weiterbildungsbefugten“ gestrichen.   

bb) Folgender neuer Absatz 4 wird eingefügt:    

„(4) Stationäre Akutversorgung zeichnet sich aus durch eine stationäre  

Behandlung von Patienten aus einem unausgelesenen Patientenkollektiv in  

Bezug auf Diagnosen und Altersstruktur, die wegen einer akuten,   

unvorhergesehenen Erkrankung in einem Krankenhaus mit einer   

Aufnahmebereitschaft von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche aufgenommen 

werden.“   

cc) Die Absätze 4 bis 8 werden die Absätze 5 bis 9.   

 

§ 5 wird wie folgt geändert:    

aa) In Absatz 1 werden in Satz 2 nach den Wörtern „für eine   

Zusatzweiterbildung,“ die Wörter „außer der in Weiterbildung befindliche Arzt wird 

ausschließlich in anerkannten Weiterbildungskursen unterwiesen oder“ eingefügt. 

bb) In Absatz 2 wird in Satz 4 nach dem Wort „grundsätzlich“ das Wort „nur“   

gestrichen und werden nach dem Wort und die Wörter „und/oder einen   

zugehörigen Schwerpunkt und/oder eine Zusatz-Weiterbildung“ durch die Wörter  

insgesamt höchstens für drei Weiterbildungen“ ersetzt.   

 

In § 6 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:    

„(6) Ein Weiterbildungsverbund ist der regionale Zusammenschluss mehrerer   

Weiterbildungsstätten, welcher es den Ärzten in Weiterbildung ermöglicht, die  

vollständige Weiterbildung in einem Fachgebiet nach Vorgaben dieser   

Weiterbildungsordnung in Rotation zu durchlaufen. Die Zulassung eines   

Weiterbildungsverbundes ist bei der Ärztekammer unter Vorlage eines  

Kooperationsvertrages sowie eines Weiterbildungsprogrammes über die zeitliche 

und inhaltliche Ausgestaltung der Weiterbildung im Verbund schriftlich zu   

beantragen. Über die Zulassung eines Weiterbildungsverbundes entscheidet der  

Weiterbildungsausschuss.“    

 

In § 8 Absatz 1 wird nach Satz 5 folgender neuer Satz 6 angefügt:    

„Es ist kein Logbuch zu führen, soweit der in Weiterbildung befindliche Arzt 

ausschließlich in anerkannten Weiterbildungskursen unterwiesen wird.“   



 

 

 

e)  

 

 

 

 

f)  

 

 

 

 

§ 13 wird wie folgt geändert:    

aa) In Absatz 2 wird in Satz 2 nach dem Wort „gehören“ das Wort „mindestens“ 

gestrichen und werden die Sätze 3 und 4 gestrichen.    

bb) In Absatz 4 wird Satz 2 gestrichen.    

 

In § 20 a werden die folgenden Absätze 18 bis 25 angefügt:  

 

„(17) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Orthopädische   

Rheumatologie führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung 

Orthopädische Rheumatologie zu führen.   

 

(18) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Spezielle Orthopädische 

Chirurgie führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung  

Spezielle Orthopädische Chirurgie zu führen.   

 

(19) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie 

führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung Spezielle  

Unfallchirurgie zu führen   

 

(20) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Spezielle Viszeralchirurgie 

führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung Spezielle  

Viszeralchirurgie zu führen.   

 

(21) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend- 

Endokrinologie und Diabetologie führen, sind berechtigt, stattdessen die  

Schwerpunktbezeichnung Kinder- und Jugend-Endokrinologie und Diabetologie 

zu führen.   

 

(22) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend- 

Gastroenterologie führen, sind berechtigt, stattdessen die   

Schwerpunktbezeichnung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie zu führen.  

 

(23) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend- 

Nephrologie führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Nephrologie zu führen.   

 

(24) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend- 

Pneumologie führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Pneumologie zu führen.   

 

(25) Kammerangehörige, die die Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugend- 

Rheumatologie führen, sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Rheumatologie zu führen.“   



 

 

2.  

 

 

 

Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  

 

 

Im Gebiet Chirurgie wird nach der Facharztbezeichnung Orthopädie und 

Unfallchirurgie folgende neue Schwerpunktbezeichnung eingefügt:    

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend den Inhalten der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Orthopädische Rheumatologie gefasst.    

 

Im Gebiet Chirurgie wird nach der Schwerpunktbezeichnung Orthopädische 

Rheumatologie folgende neue Schwerpunktbezeichnung eingefügt:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend den Inhalten der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Spezielle Orthopädische Chirurgie gefasst.    

 

Im Gebiet Chirurgie wird nach der Schwerpunktbezeichnung Spezielle  

Orthopädische Chirurgie folgende neue Schwerpunktbezeichnung eingefügt:  

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend den Inhalten der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Spezielle Unfallchirurgie gefasst.    

 

Im Gebiet Chirurgie wird nach der Facharztbezeichnung Viszeralchirurgie 

folgende neue Schwerpunktbezeichnung eingefügt:    



 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend den Inhalten der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Spezielle Viszeralchirurgie gefasst.  

 

e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)  

 

 

Im Gebiet Kinder- und Jugendmedizin wird nach der Facharztbezeichnung  

Kinder- und Jugendmedizin folgende neue Schwerpunktbezeichnung eingeführt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend den Inhalten der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Endokrinologie und -Diabetologie   

gefasst.    

 

Im Gebiet Kinder und Jugendmedizin wird nach der Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Endokrinologie und -Diabetologie folgende neue  

Schwerpunktbezeichnung eingefügt:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend den Inhalten der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie gefasst.    

 

Im Gebiet Kinder und Jugendmedizin wird nach der Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Kardiologie folgende neue Schwerpunktbezeichnung   

eingefügt:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend der Inhalte der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Nephrologie gefasst.    



 

 

h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  

 

 

Im Gebiet Kinder und Jugendmedizin wird nach der Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Nephrologie folgende neue Schwerpunktbezeichnung   

eingefügt:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend der Inhalte der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Pneumologie gefasst.    

Im Gebiet Kinder und Jugendmedizin wird nach der Schwerpunktbezeichnung 

Kinder- und Jugend-Pneumologie folgende neue Schwerpunktbezeichnung  

eingefügt:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterbildungsinhalte werden entsprechend der Inhalte der bisherigen 

Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Rheumatologie gefasst.    



 

 

3.  

 

 

Abschnitt C wird wie folgt geändert: 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

Die Zusatzweiterbildung Ärztliches Qualitätsmanagement wird wie folgt 

gefasst:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusatz- Weiterbildung Akupunktur wird wie folgt neugefasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zusatzweiterbildung Andrologie wird nach der Überschrift der Kopfteil 

wie folgt neu gefasst:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Die Zusatzbezeichnung Balneologie und Medizinische Klimatologie wird wie  

folgt neu gefasst:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) In der Zusatzweiterbildung Betriebsmedizin wird nach der Überschrift der Kopfteil wie 
folgt neu gefasst:    

 



 

  

f)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)  

 

In der Zusatzweiterbildung Dermapathologie wird nach der Überschrift der 

Kopfteil wie folgt neu gefasst:    

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zusatzweiterbildung Diabetologie wird nach der Überschrift der Kopfteil 

wie folgt neu gefasst:    



 

 

 

h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j)  

 

 

 

Die Zusatzweiterbildung Ernährungsmedizin wird wie folgt neu gefasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusatzweiterbildung Flugmedizin wird wie folgt neu gefasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zusatzweiterbildung Geriatrie wird in der Tabelle nach der Überschrift 

die zweite Zeile wie folgt gefasst:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

k)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l)  

 

 

In der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin werden bei den   

Weiterbildungsinhalten im Weiterbildungsblock „Anästhesiologische Inhalte für 

die Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin“ die Handlungskompetenzen  

„Perioperative Intensivbehandlung in Zusammenarbeit mit den das  

Grundleiden behandelnden Ärzten“ und „Behandlung intensivmedizinischer  

Krankheitsbilder in Zusammenarbeit mit den das Grundleiden behandelnden  

Ärzten“ gestrichen und werden diese Handlungskompetenzen im   

Weiterbildungsblock  „Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung  

Intensivmedizin“ eingefügt.    

 

In der Zusatzweiterbildung Kardiale Magnetresonanztomographie wird nach 

der Überschrift der Kopfteil wie folgt gefasst:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) In der Zusatzweiterbildung Krankenhaushygiene wird nach der Überschrift der  

Kopfteil wie folgt gefasst:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n)  Die Zusatzweiterbildung Manuelle Medizin wird wie folgt neu gefasst:  

Mindestanforderungen 

gemäß § 11 MWBO   
−  Facharztanerkennung im Gebiet Allgemeinmedizin, Innere  

Medizin, Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie,   
Physikalische und Rehabilitative Medizin oder Psychiatrie  
und Psychotherapie   

und zusätzlich   

−  18 Monate Geriatrie unter Befugnis an   
Weiterbildungsstätten   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zusatzweiterbildung Medikamentöse Tumortherapie wird nach der 

Überschrift der Kopfteil wie folgt gefasst:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zusatzweiterbildung Medizinische Informatik wird nach der Überschrift 

der Kopfteil wie folgt gefasst:    



 

 

q)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s)  

 

 

Die Zusatzweiterbildung Naturheilverfahren wird wie folgt neu gefasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin wird nach der Überschrift der 

Kopfteil wie folgt gefasst:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusatzweiterbildung Palliativmedizin wird wie folgt neu gefasst:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t)  

 

 

 

 

 

 

 

u)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Weiterbildungsinhalten der Zusatzweiterbildung Proktologie wird Nach 

dem Weiterbildungsblock „Analfisteln“ folgender neuer Weiterbildungsblock  

eingefügt:    

 

 

 

 

 

Die Zusatzweiterbildung Sexualmedizin wird wie folgt gefasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusatzweiterbildung Sportmedizin wird wie folgt gefasst:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w)  Die Zusatzweiterbildung Suchtmedizinische Grundversorgung wird wie folgt  

gefasst:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2  

Inkrafttreten   

Dies Änderung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 


